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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 05.06.1986

Norm

BStG §18

EisbEG §4 Abs1 A

Rechtssatz

Wie weit im Wertermittlungsverfahren auch auf den Sachwert Bedacht genommen werden kann, ist nach § 3 der

Liegenschaftsbewertungsrichtlinien zu beurteilen. Bei der Schätzung ist auf die Liegenschaftsbewertungsrichtlinien als

Niederschlag des gegenwärtigen Standes des Schätzungsfachwissens in Österreich Bedacht zu nehmen und ein

Abweichen von diesen Richtlinien von den Sachverständigen zu begründen.
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